
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/9/15 87/04/0028
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1987

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1973 §1 Abs3;

Rechtssatz

Der bloße Umstand des "Zu8ießens eines wirtschaftlichen Vorteils" indiziert nicht schlechthin das Vorliegen des

"Tatbestandsmerkmales eines unternehmerischen Risikos" auf Seiten der Partei. (Hinweis auf E vom 2.3.1977, 1180/76,

VwSlg 9263 A/1977)
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